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Einzelhandelskonzept für die Stadt Weinheim 
 
Der Gemeinderat der Stadt Weinheim hat am 29.09.2010 folgendem Konzept zur Einzelhandels-
entwicklung in Weinheim zugestimmt: 

 

Das Einzelhandelskonzept der Stadt Weinheim 
wurde erstmals am 22. November 2000 als Richtli-
nie für die Steuerung von Ansiedlungen des Einzel-
handels bzw. als Grundlage für die Bauleitplanung 
in der Kernstadt und in den Stadtteilen Lützelsach-
sen und Hohensachsen beschlossen und war seit-
dem Leitbild der Stadt Weinheim und Steuerungsin-
strument für die Einzelhandelsentwicklung. 2002 
wurde es aufgrund der starken Nachfrage ansied-
lungswilliger Einzelhandelsbetriebe und der schlech-
ten Flächenverfügbarkeit im Stadtgebiet geändert. 

Am 22.  Juni 2005 wurde mit dem Teilregionalplan 
Plankapitel 2.2.5 „Einzelhandel“ der Regionalplan 
„Unterer Neckar“ geändert. Hier wurde festgelegt, 
dass regionalbedeutsame Einzelhandels-
großprojekte mit zentrenrelevanten Sortimenten 
„nur in den in der Raumnutzungskarte gebiets-
scharf dargestellten zentralörtlichen Standortberei-
chen anzusiedeln sind“ (siehe Anlage 1). Im Ein-
zelfall kommen andere Standorte nur in Betracht, 
wenn sie im Rahmen eines mit der Regionalpla-
nung abgestimmten Einzelhandels-konzeptes auf 
ihre raumordnerische Verträglichkeit geprüft wur-
den. 

Inzwischen wurden die jahrelang in der Weinheimer 
Innenstadt brachliegenden Flächen des Kaufhauses 
Birkenmeier wieder mit Einzelhandel belegt. Ande-
rerseits gab es erneut Anfragen für großflächigen 
Einzelhandel (mehr als 800 m² Verkaufsfläche) 
außerhalb der Innenstadt. Zur Ermittlung des An-
siedlungspotentials für großflächige Einzelhandels-
betriebe hat die Stadt von der GfK PRISMA das 
Einzelhandelsgutachten vom Juni/ September 2008 
erstellen lassen.  

Hierauf und auf den Vorgaben des Teilregionalplans 
„Einzelhandel“ aufbauend wurde das vorliegende 
Einzelhandelskonzept erstellt. Es definiert verschie-
dene zentrale Bereiche im Stadtgebiet, außerhalb 
derer keine großflächigen Einzelhandelsbetriebe 
und Agglomerationen entstehen sollen. Sie orientie-
ren sich an den im Regionalplan festgelegten zent-
ralörtlichen Standortbereichen bzw. definieren für 
Einzelhandelsbetriebe unterhalb der Großflächigkeit 
mehrere dezentrale Standorte, an denen die Ver-
sorgung der Bevölkerung gewährleistet werden soll.  

Gegenüber dem bisherigen Einzelhandelskonzept 
werden auch die Flächen der ehemaligen Nudelfab-
rik 3 Glocken miteinbezogen. Auch wenn dieser 
Standort nicht zum gewachsenen Versorgungskern 
Innenstadt gehört, erscheint er doch aufgrund seiner 
integrierten Lage und guten Verkehrsanbindung als 
Hauptzentrum geeignet. 

Das Einzelhandelskonzept ist eine informelle Pla-
nung im Sinne von § 1 Absatz 6 Nr. 11 BauGB, die 
das Einzelhandels-Leitbild für die Stadt Weinheim 

darstellt und in Bebauungsplänen in konkretes 
Baurecht umzusetzen ist. Darüber hinaus ist bei 
der Ansiedlung von großflächigen Einzelhandels-
betrieben das gesetzlich vorgeschriebene Regula-
rium der Regionalplanung maßgebend: Gegebe-
nenfalls ist unabhängig von einem Bebauungsplan 
ein Raumordnungs-verfahren erforderlich. 

Deshalb wird darauf hingewiesen, dass durch Ein-
zelhandelsgroßprojekte die Funktionsfähigkeit der 
einzelnen Zentren sowie der Stadt- und Ortskerne 
benachbarter Kommunen sowie die verbraucher-
nahe Versorgung nicht wesentlich beeinträchtigt 
werden dürfen („Zentrenunschädlichkeit“). 

1. Allgemeines 
1.1 Hauptziel des Einzelhandelskonzeptes ist die 

Erhaltung und Stärkung der bestehenden 
Hauptzentren Innenstadt und Mult zur Gewähr-
leistung der Versorgungsfunktion des Mittel-
zentrums Weinheim. Nur in diesen Hauptzent-
ren soll großflächiger Einzelhandel mit zentren-
relevanten Sortimenten ohne weitere Be-
schränkungen ermöglicht werden. 

1.2 Ergänzend zu den bestehenden Hauptzentren 
wird ein Hauptzentrumneu für den Bereich 
„3 Glocken“ ausgewiesen. Einzelhandel mit 
zentrenrelevanten Sortimenten soll hier unter 
den bestehenden bauleitplanerischen Vorga-
ben möglich sein. 

1.3 Für großflächigen Einzelhandel mit nicht- zent-
renrelevanten/ zentrenunschädlichen Sorti-
menten werden Flächen in mehreren Sonder-
zentren angeboten. 

1.4 Außerhalb der Haupt- und Sonderzentren soll 
kein großflächiger Einzelhandel entstehen; 
nicht-großflächige Betriebe zur Versorgung 
der Bevölkerung sollen in den jeweiligen Nah-
versorgungszentren angesiedelt werden. 

1.5 Darüber hinaus sollen zur Schließung von Nah-
versorgungslücken im Sinne der „Stadt der kur-
zen Wege“ nicht-großflächige Einzel-
handelsbetriebe mit den Sortimenten Nah-
rungs- und Genussmittel sowie Gesundheit, 
Körperpflege und Drogeriewaren nach Mög-
lichkeit dezentral in Versorgungs-lücken ange-
siedelt werden.  

1.6 Der Bestandsschutz für bestehende Betriebe 
wird gewährleistet. 

Anlage 2 
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2. Hauptzentren 
2.1 Die Hauptzentren Innenstadt und Mult sind in 

ihrem Bestand zu stärken und weiter-
zuentwickeln. Neuansiedlungen großflächigen 
Einzelhandels mit zentrenrelevanten Sortimen-
ten sollen nach Möglichkeit hier erfolgen. 

2.2 Folgende Sortimente sind zentrenrelevant: 

• Nahrungs- und Genussmittel 
• Gesundheit, Körperpflege und Drogeriewaren 
• Bekleidung 
• Schuhe, Lederwaren 
• Sportbekleidung und Sportartikel mit Aus-

nahme von so genannten Hartwaren (wie 
Fahrräder, Fitnessgeräte, Surfbretter etc.) 

• Elektrowaren/ Elektrotechnik (Elektronische 
Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik) 

• Multimedia, Foto, Optik 
• Bücher, Bürobedarf 
• Spielwaren, Hobby 
• Hausrat, Glas, Porzellan, Geschenkartikel 
• Uhren, Schmuck 

2.3 Die Verkaufsfläche ist so zu bemessen, dass 
nicht mehr als 30 % des Umsatzes außerhalb 
des mittelzentralen Einzugsbereiches von 
Weinheim erzielt wird.1 

2.4 Im Hauptzentrumneu (3 Glocken) ist die Ansied-
lung der in Kapitel 2.2 genannten zentrenrele-
vanten Sortimente unter Berück-sichtigung der 
Auswirkungen auf andere Zentren möglich. 
Die Sortimente und die maximalen Verkaufs-
flächen der einzelnen Sortimente wurden im 
Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens in 
Abstimmung mit den Raumordnungsbehörden 
und in Übereinstimmung mit der Zielsetzung 
dieses Einzelhandelskonzepts verbindlich 
festgelegt. 

2.5 Die flächenhaften Abgrenzungen der Haupt-
zentren sind dem Übersichtsplan zu entneh-
men (Anlage 2). 

3. Sonderzentren 
3.1 Großflächiger Einzelhandel mit nicht- zentren-

relevanten Sortimenten kann in den dargestell-
ten Sonderzentren angesiedelt werden. Dabei 
dürfen die Funktionsfähigkeit der Haupt- und 
Nahversorgungszentren, der Stadt- und Orts-
kerne benachbarter Kommunen sowie deren 
verbrauchernahe Versorgung nicht wesentlich 
beeinträchtigt werden. 

3.2 Die flächenhaften Abgrenzungen der Sonder-
zentren sind dem Übersichtsplan zu entneh-
men (Anlage 2). 

3.3 Unschädlich sind insbesondere folgende Sor-
timente bzw. Fachmärkte: 
• Autoteile und Autozubehör 
• Babyausstattung (Schwerpunkt auf sog. 

Hartwaren wie Kinderwägen, Laufställe etc.) 

                                            
1 Quelle: Begründung zu Abschnitt 2.2.5.2 des Teilregional-

plans Einzelhandel 

• Baumarkt, Baumarkt mit Gartencenter (ohne 
Schnittblumen) 

• Bürowirtschaftlicher Fachmarkt 
• Elektrofachmarkt.2 
• Fahrräder und Zubehör 
• Gartenbedarf (ohne Schnittblumen) 
• Getränkefachmarkt (Kistenware) 
• Küchenstudio 
• Möbelhaus 
• Raumausstattung 
• Sanitärbedarf 
• Sportgeräte wie Fitnessgeräte, Surfbretter 

etc. (Schwerpunkt auf sog. Hartwaren ohne 
kleinere Sportgerätschaften/ Sportbekleidung) 

3.4 Die Sortimentsschwerpunkte sind vom Betrei-
ber über Referenzbeispiele nachzuweisen. Im 
Kernsortiment sollen zentrenrelevante Sorti-
mente nicht zugelassen werden. Zentrenrele-
vante Rand- und Beisortimente sind insgesamt 
auf höchstens 10 % der Gesamtverkaufsflä-
che, höchstens jedoch 800 m² Verkaufsfläche 
zu begrenzen.3 

4. Nahversorgungszentren 
4.1 In den Nahversorgungszentren kann Einzel-

handel ohne Beschränkung der Sortimente an-
gesiedelt werden. Einzelhandel mit den Sorti-
menten Nahrungs- und Genussmittel sowie 
Gesundheit, Körperpflege und Drogeriewaren 
ist vorrangig in diesen Bereichen zu zentrieren.  

4.2 Die maximale Verkaufsfläche für die Sortimente 
Nahrungs- und Genussmittel sowie Gesund-
heit, Körperpflege und Drogeriewaren beträgt 
in den Nahversorgungszentren pro Betrieb 
800 m² Verkaufsfläche, für andere Sortimente 
300 m². 

4.3 Eine Ansiedlung anderer marktüblicher Flä-
chengrößen bis zu maximal 1.500 m² pro Be-
trieb für die Sortimente Nahrungs- und Ge-
nussmittel sowie Gesundheit, Körperpflege und 
Drogeriewaren ist unter Beachtung der mögli-
chen Auswirkungen auf die Zentren (Kapitel 6) 
zu prüfen. 

4.4 Die Schwerpunkte der Nahversorgungszentren 
sind dem Lageplan zu entnehmen (Anlage 2). 
Die Ansiedlung kann sich in den schraffierten 
Bereichen bewegen. 

                                            
2 Innerhalb der im Regionalplan Unterer Neckar - Teilplan 
Einzelhandel definierten Versorgungskerne der Stadt Wein-
heim ist dieses Sortiment nicht mehr vertreten, marktübliche 
Flächen hierfür sind in den Versorgungskernen auch nicht 
vorhanden. 
3 Quelle: Begründung zu Abschnitt 2.2.5.2 des Teilregional-
plans Einzelhandel 
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4.5 Zusätzlich zu den im Übersichtsplan darge-
stellten Nahversorgungszentren soll auch 
Sulzbach ein Nahversorgungszentrum erhal-
ten. Dieses soll an einem Standort entstehen, 
der eine möglichst hohe fußläufige Erreichbar-
keit ermöglicht. 

5. Nahversorgungslücken 
5.1 Die Schließung von Nahversorgungslücken 

(unterversorgte Stadtbereiche) ist mit Betrieben 
mit den Sortimenten Nahrungs- und Genussmit-
tel sowie Gesundheit, Körperpflege und Droge-
riewaren bis maximal 800 m² Verkaufsfläche 
anzustreben.  

5.2 Von Unterversorgung ist in Bereichen mit einer 
Ausdehnung von maximal 400 m Radius aus-
zugehen, in denen mehr als 2.500 Personen 
leben und der nächste Einzelhandelsbetrieb 
mit mehr als 400 m² Verkaufsfläche mit den 
Sortimenten Nahrungs- und Genussmittel so-
wie Gesundheit, Körperpflege und Drogerie-
waren mindestens 700 m entfernt liegt. Die 
Unterversorgung ist im Einzelfall nachzuwei-
sen. 

6. Zentrenunschädlichkeit 
6.1 Bei allen Neuansiedlungen, Verlagerungen 

oder Erweiterungen von Einkaufszentren, 
großflächigen Einzelhandelsbetrieben und an-
deren großflächigen Handelsbetrieben („Ein-
zelhandelsgroßprojekte“) ist von den Betrei-
bern durch einen anerkannt objektiv-neutralen 
Gutachter nachzuweisen, dass die Funktions-
fähigkeit der einzelnen bestehenden Zentren 
sowie der Stadt- und Ortskerne benachbarter 
Kommunen sowie deren verbrauchernahe 
Versorgung nicht wesentlich beeinträchtigt 
werden. 

6.2 Beeinträchtigungen sind anzunehmen, wenn 
bei zentren- und nahversorgungsrelevanten 
Sortimenten ein Umsatzverlust von 10 %, bei 
nicht zentren- und nahversorgungsrelevanten 
Sortimenten ein Umsatzverlust von 20 % im 
vorhabensspezifischen Sortiment erzielt wird.4 
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Anlage 1: Ausschnitt aus dem Teilregionalplan, Darstellung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete 
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Anlage 2: Übersichtsplan 

 


